
Dritte Ordnung zur Änderung der  
Studienordnung für den Studiengang Pharmazie  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
mit dem Abschluss des Zweiten Abschnittes der Pharmazeutischen Prüfung vom 25. Juni 2003 

vom 4. Juni 2013 
 

 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
31.10.2006 (GV NRW S. 474), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 
(GV. NRW, S. 672), sowie aufgrund von § 8 Abs. 3 Nr. 2, Nr. 7 der Approbationsordnung für 
Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), zuletzt geändert durch Art. 32 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 
 
 

Artikel I 
Die Studienordnung für den Studiengang Pharmazie an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
mit dem Abschluss des Zweiten Abschnittes der Pharmazeutischen Prüfung vom 25. Juni 2003 
(AB Uni 2003/10), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 7. Mai 2010 (AB Uni 
10/2010, S. 742),  wird folgendermaßen geändert: 
 
 
1. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:  

 
§ 11a 

Prüfungen im Multiple-Choice-Verfahren 
 
(1) Prüfungsleistungen können auch ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 

abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt 
werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der 
Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Prüfungsaufgaben sind  vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu 
überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen 
Kenntnisse, fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben 
fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen. Bei der Bewertung ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben 
auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil 
eines Prüflings auswirken. Eine Prüfung, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren 
abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 Prozent der gestellten 
Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling 
zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche 
Prüfungsleistung aller an der betreffenden Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet. 

 
(2) Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend 

beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note  
 
"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent,  
 
,,gut", wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,  
 
"befriedigend", wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,  
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"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent  
 
der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat.  

 
(3) Für Prüfungsleistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt 

werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote wird aus dem 
gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice Verfahren absolvierten 
Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet, wobei Gewichtungsfaktoren die 
jeweiligen Anteile an der Gesamtleistung in Prozent sind. 

 

 

2.  § 11 Abs. 9 wird ersatzlos gestrichen.  

 
 
 
 

Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft.  
 
___________________________________________________________________________ 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs  
Chemie und Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 15. Mai 2013. 
 
Münster, den 4. Juni 2013     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
___________________________________________________________________________ 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 4. Juni 2013     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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